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HIRSCHBACH 
IM MÜHLKREIS

07.06. – 08.06.2017: 
Totalsperre der Tischberger Straße 

wegen Asphaltierungsarbeiten

Am Mittwoch, 07. Juni und Donnerstag, 08. Juni 2017 wird die Tischberger 
Straße (von der Kreuzung im Ortszentrum bis nach Kirchberg 18 (Seiser) 
ganztägig wegen Asphaltierungsarbeiten für den Verkehr gesperrt. Die 
Öffnung der Straße wird für Freitag, 09. Juni 2017 Vormittag erwartet.  Der 
Bürgermeister bittet alle unmittelbar betroffenen Bewohner von Kirchberg, 
Birkenweg, Lavendelweg und Melissenweg sich an diesen Tagen darauf 
einzustellen, dass ihre Häuser mit dem PKW nicht erreichbar sein werden. 
Die Straßenmeisterei Freistadt ist bemüht, die Asphaltierungsarbeiten zügig 
durchzuführen und den Verkehr nicht länger aufzuhalten als unbedingt 
notwendig, solange auch das Wetter mitspielt. Mögliches Schlechtwetter 
könnten die Asphaltierungsarbeiten verzögern. Wir bitten Sie hier die 
Mitteilungen der Straßenmeisterei an den Sperrpunkten zu beachten. Für 
weitere Auskünfte wenden Sie sich an die Mitarbeiter des Gemeindeamtes 
Hirschbach.
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Kurz notiert:

Flexible Ferienbetreuung in  
Reichenthal 
Kürzlich wurden wir von der 
Marktgemeinde Schenkenfelden 
informiert, dass  für die kommen-
den Sommerferien in der Zeit von 
31.07. bis 01.09.2017 im Kinder-
garten Reichenthal ein gemein-
deübergreifendes Sommerferien-
programm für Kindergarten- und 
Volksschulkinder angeboten wird. 
Der Elternbeitrag beträgt für das 
erste Kind € 40,00/Woche bzw. ab 
dem zweiten Kind € 30,00/Woche. 
Interessierte Eltern aus Hirschbach 
mögen sich bitte ehestmöglich am 
Gemeindeamt bei Sachbearbeiter 
Karl Moßbauer, 07948/8701-12, 
melden, wo auch nähere Informati-
onen erhältlich sind. 

Highlights mit der Familienkarte
•	 Jagdmärchenpark Hirschalm
 Auf über 50 Märchen- und  
  Spielestationen erleben Groß und  
 Klein das Märchen der Hirschalm  
 und können an der Suche nach  
 dem magischen Kristall des  
 Hirschkönig „Farok“ teilnehmen.  
 Von 19. Juni bis 9. Juli zahlen  
 OÖ Familienkarten-Inhaber nur  
 den halben Eintrittstarif.

•	 Hits for Kids
 Am 18. Juni von 14.00 bis 17.00  
 Uhr, gehen in der Stadthalle  
 Wels zwei Familienkonzerte über  
 die Bühne. Bei freiem Eintritt  
 haben die jungen Besucher abseits  
 der live Auftritte der Band Bluat- 
 schink und der Kinderlieder- 
 macherin Mai Cocopelli die  
 Möglichkeit, sich auszutoben.

•	 Ritterfest am 8. Juli
 Am 8. Juli wird bei freiem Eintritt  
 das größte Familienfest Ober- 
 österreichs, das Familienbund- 
 Ritterfest, veranstaltet. Reizende  
 Burgfräulein und tollkühne  
 Ritter verzaubern den Linzer  
 Hauptplatz über die Altstadt bis  
 zum Schlossgelände. Eltern und  
 Kinder sind herzlich eingeladen.

Geschätzte HirschbacherInnen!
Liebe Jugend!

Von der Gemeinderatssitzung am 18. 
Mai 2017 berichte ich wie folgt:

1) Prüfberichte des Prüfungsaus- 
 schusses vom 13. April 2017

 Der Prüfungsbericht des Prüfungs- 
 ausschuss vom 13. April 2017 mit  
 dem Punkt a„Personaleinteilung/ 
 Vergütungsrechnung, mit Schwer- 
 punkt Ortsbild- und Grünraum- 
	 pflege“	 wurden	 einstimmig	 zur	 
 Kenntnis genommen.

2) Beratung und Beschlussfassung  
 über die eingebrachte Berufung  
 von Haghofer Thomas, Melissen- 
 weg 24 vom 24.03.2017 gegen  
 den Beseitigungsbescheid des  
 Bürgermeisters vom 09.03.2017

 Der Berufung von Thomas  
 Haghofer gegen den Bescheid  
 (Beseitigungsauftrag) des Bürger- 
 meisters vom 09.03.2017 wurde  
 mehrheitlich Folge geleistet und  
  der Bescheid des Bürgermeisters  
  wurde aufgehoben.

3) Beratung und Beschlussfassung  
 über die eingebrachte Berufung  
 von Fam. Freudenthaler/ 
 Zwettler, Melissenweg 26  vom  
 24.03.2017 gegen den Beseiti- 
 gungsbescheid des Bürgermei- 
 sters vom 09.03.2017

 Der Berufung von Dominik  
 Freudenthaler und Sandra Zwettler  
 gegen den Bescheid (Beseiti- 
 gungsauftrag) des Bürgermeisters  
 vom 09.03.2017 wurde mehrheit- 

Bürgermeisterbrief   lich Folge geleistet und der  
 Bescheid des Bürgermeisters  
 wurde aufgehoben.

4) Beratung und Beschlussfassung  
 über die eingebrachte Berufung  
 von Freudenthaler Stefan,  
 Melissenweg 28 vom 24.03.2017  
 gegen den Bescheid des Bürger- 
 meisters vom 09. März 2017

 Der Berufung von Stefan Freuden- 
 thaler gegen den Bescheid  
 (Beseitigungsauftrag) des Bürger- 
 meisters vom 09.03.2017 wurde  
 mehrheitlich Folge geleistet und  
  der Bescheid  des Bürgermeisters  
 wurde aufgehoben.

5) Beratung und Beschlussfassung  
 über die eingebrachte Berufung  
 von Fam. Seyer/Reindl, Me- 
 lissenweg 31  vom 23.03.2017  
 gegen den Beseitigungsbescheid 
 des Bürgermeisters vom  
 09.03.2017

 Der Berufung von Karin Seyer und   
 Stefan Reindl gegen den Bescheid  
 (Beseitigungsauftrag) des Bürger- 
 meisters vom 09.03.2017 wurde  
 mehrheitlich Folge geleistet und  
 der Bescheid des Bürgermeisters  
 wurde aufgehoben.

6) Beratung und Beschlussfassung  
 über die Auflassung von Teil- 
 flächen des öffentlichen Gutes  
 Parz. Nr. 3518/3 u. 3518/1, KG  
 Guttenbrunn im Ausmaß von  
 287 m² und Erlassung einer  
 Verordnung.

 Dem Antrag von Fam. Gerald  
		 Schimpl	betreffend	die	Auflassung 
	 von	 Teilflächen	 des	 öffentlichen	 
 Gutes Parz. Nr. 3518/3 und 3518/1,  
 KG Guttenbrunn im Ausmaß von  
 287 m² und die Erlassung einer  
 Verordnung wurde einstimmig  
 entsprochen. Die angesprochenen  
	 Teilflächen	 sind	 für	 den	Gemein- 
 gebrauch nicht mehr erforderlich  
	 bzw.	 werden	 dafür	 Ersatzflächen	 
 (öffentlicher Weg) geschaffen.
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Kurz notiert:
 
JugendService - Information und 
Beratung für Jugendliche in Frei-
stadt
Die Fragen, die an das JugendSer-
vice gestellt werden, sind ebenso 
unterschiedlich wie die Jugend-
lichen selbst. Arbeit, Bildung, Frei-
zeit, Fragen zur ersten Liebe und 
Sexualität sind ebenso Themen wie 
Auslandsaufenthalte, Informationen  
zu Bundesheer und Zivildienst oder 
zum Jugendschutzgesetz. 

Diese Informationen werden in 
Form von persönlichen Gesprächen 
(anonym, vertraulich und kostenlos) 
als auch mittels Broschüren weiter-
gegeben. Auf der Jugendhomepage 
www.jugendservice.at findet	 man	
zahlreiche Informationen sowie  
Antworten	auf	häufig	gestellte	Fra-
gen. Sehr gut angenommen werden 
Workshops in Schulen, Vereinen 
und Gemeinden sowie die größte 
Ferialjobbörse in Oberösterreich.

Unterstützung bei der  Lehrstel-
lensuche von eigenen Coaches im 
Projekt „JobCoaching“ runden das 
umfangreiche Angebot ab. Dieses 
umfassende Service für Jugend-
liche gibt es auch für den Bezirk 
Freistadt. 

JugendService Freistadt, Eva-Maria  
Schug, BSc, 4240 Freistadt, Pfarr-
gasse 9; Öffnungszeiten: Mo + Mi: 
14.00-17.00 Uhr und nach Verein-
barung; Tel: 07942/72572
 

Änderungen Öffnungszeiten So-
zial Service:
Sozial Service Freistadt (Hessen-
straße 13): Dienstag bis Freitag 
von 8.00 bis 13.00 Uhr sowie nach  
Terminvereinbarung 07942/777 78

Sozial Service Pregarten (Binder-
gasse 6): Dienstag, Mittwoch und 
Freitag von 8.00 bis 13.00 Uhr 
sowie nach Terminvereinbarung 
07236/313 41

7) Flächenwidmungsplan Nr. 2,  
 Änderung Nr. 35 – Umwidmung  
 von Verkehrsflächen in Sonder- 
 ausweisung „Tourismusbetrieb“  
 Antragsteller Gerald Schimpl,  
 Guttenbrunn Nr. 18 – Grund- 
 satzbeschluss
 
 Gerald Schimpl hat einen Umwid- 
	 mungsantrag	betreffend	Teilflächen 
 aus Parz. Nr. 3518/3, 3518/1 und  
	 482/2	von	Verkehrsflächen/Ödland 
 in Sonderausausweisung „Touris- 
 musbetrieb“ gestellt, um eine  
 Erweiterung seines Gasthaus- 
 betriebes durchführen zu können.  
 Der Gemeinderat hat für die  
 Einleitung des Umwidmungsver- 
 fahrens des Flächenwidmungs- 
 planes Nr. 2, Änderung Nr. 35,  
 sowie die Abänderung des ÖEK  
 1.11 einen einstimmigen Grund- 
 satzbeschluss gefasst.

8) Abschluss eines Dienstbarkeits- 
 vertrag „Geh- und Fahrtrecht“   
 mit Karl-Heinz Türtscher, 4242  
 Vorwald 2 auf Parz. Nr. 2145/3,  
 KG Guttenbrunn – Beratung  
 und Beschlussfassung

 Der Gemeinderat hat für das  
 Grundstück 2145/3, KG Gutten- 
	 brunn	 (Teilflächen	 neben	 der	 
 Volksschule) dem Abschluss eines  
 Dienstbarkeitsvertrages „Geh- und  
 Fahrtrecht“ zu Gunsten Karl-Heinz  
 Türtscher einstimmig zugestimmt.

9) Verordnung des Gemeinderates  
 betreffend die Widmung einer  
 Straße für den Gemeingebrauch  
 und ihre Einreihung in die  
 Straßengattung „Gemeindestra- 
 ße“ (Erweiterung Melissenweg)

 Der Gemeinderat hat einstimmig  
 eine Verordnung betreffend die  
 Widmung der erweiterten Sied- 
 lungsstraße „Melissenweg“ für den 
 Gemeingebrauch und ihre Einrei- 
 hung in die Straßengattung  
 „Gemeindestraße“ erlassen. Die  
 Verordnung ist an der Amtstafel  
 des Gemeindeamtes zwei Wochen  
 hindurch kundgemacht.

10) Dringlichkeitsantrag: Kanal- 
 deckeltausch im Zuge der  
 Arbeiten auf der L1499 Tisch- 
 berger Straße, Auftragsvergabe
 Im Zuge der Sanierung der L1499  
 Tischberger Straße sollen vorhan- 
 dene Kanalabdeckungen auf  
 selbstnivellierende Abdeckungen  
 umgerüstet werden. Der Auftrag  
 mit einer Angebotssumme in Höhe  
 von € 4.478,38 brutto wird an die  
 Fa. PORR, 4020 Linz vergeben.  
 Der Beschluss wurde einstimmig  
 gefasst.

Güterweg Guttenbrunn – Ausbau 
für den öffentlichen Verkehr
Aufgrund der Neukonzessionierung 
der öffentlichen Verkehrslinien ist es 
notwendig, dass der Güterweg Gutten-
brunn an drei Stellen verbreitert wird, 
um die Befahrbarkeit durch einen 
Linienbus zu gewährleisten. Daher  
wird die Gemeinde Hirschbach in 
enger Zusammenarbeit mit der Ab-
teilung Gesamtverkehrsplanung des 
Landes, dem Wegeerhaltungsverband 
Unteres Mühlviertel und den betrof-
fenen Grundeigentümern die Aus-
weichen errichten. Geplanter Baube-
ginn wird voraussichtlich Mitte bis 
Ende Juni 2017 sein. Es wird daher 
im Bereich Guttenbrunn 1/Abzwei-
gung Guttenbrunn 22, Guttenbrunn 9 
(Kurvenbereich) und auf der Roama-
Höh zu Verkehrsbehinderungen bzw. 
kurzfristig auch zu Umleitungen 
kommen. Wir bitten die Hirschbache-
rinnen und Hirschbacher auch hier 
wieder um Geduld und Verständnis 
für diese Straßenbaumaßnahme, um 
langfristig die Versorgung unseres 
Gemeindegebietes durch den öffent-
lichen Verkehr zu gewährleisten.

Nächste Bauberatungs- und -ver-
handlungstermine
Dienstag, 30.05.2017 vormittags
Mittwoch, 28.06.2017 vormittags

Verkehr

Bauamt
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Neue Variante bei der oö. Wohnbauförderung 
 
Seit Anfang des Jahres gibt es 3 Fördervarianten für die Errichtung von 
Eigenheimen: 
 NEU: Zinsenzuschüsse zu einem Hypothekardarlehen mit 1% 

Fixverzinsung, 20 Jahre Laufzeit (gleichbleibende Rückzahlraten) 
 Zinsenzuschüsse zu einem Hypothekardarlehen mit variabler Verzinsung, 

30 Jahre Laufzeit (ansteigende Rückzahlraten) 
 Einmaliger Direktzuschuss in Höhe von 6 % des geförderten 

Hypothekardarlehens 
 Die Varianten 1. und 3. sind vorerst befristet bis zum 30.6.2018 
 
Nähere Informationen: www.energiesparverband.at 

 

Bundes-Sanierungsscheck 2017 für Private 
 
 Gebäude müssen älter als 20 Jahre sein  
 Gefördert werden umfassende Sanierungen sowie Teilsanierungen, die zu 

einer Reduktion des Heizwärmebedarfs um mind. 40 % führen 
 Förderhöhe je nach Sanierungsart zwischen 3.000 Euro und 5.000 € 
 Mustersanierungen (besonders nachhaltige und vorbildliche 

Sanierungsprojekte) erhalten bis zu 8.000 € 
 Zuschläge für nachwachsende Rohstoffe 
 
Nähere Informationen zur Förderung: www.umweltfoerderung.at 

 

Frage aus der Energieberatung des  
Energiesparverbandes des Landes OÖ:  
Ich überlege den Kauf eines Elektroautos, kann ich den Sonnenstrom 
meiner PV-Anlage zum Aufladen verwenden? 
 
Intelligente Ladestationen können den Strom aus der hauseignen 
Photovoltaik-Anlage zum Laden des E-Autos nutzen. Der eigene Solarstrom 
wird an Verbraucher innerhalb des Hauses weitergegeben und kann auch 
zum Aufladen des Elektroautos verwendet werden. Ein intelligenter Energie-
verbrauchsregler misst die exakte Menge des verfügbaren Solarstroms und 
leitet ihn laufend an die E-Auto-Ladestation weiter. Intelligente 
Ladestationen für Privathaushalte werden vom Land OÖ auch gefördert. 
 
Die kostenlose und produktunabhängige Energieberatung des 
Energiesparverbandes des Landes OÖ www.energiesparverband.at 

 

Neue E-Mobilitätsförderungen für Privathaushalte 
 
 Landesförderung: 600 € für intelligente Ladestationen  
 Bundesförderung E-Mobilität: 

- Förderung für E-Autos, Elektro-Zweiräder, Hybrid-PKWs etc. 
- z.B. 4.300 € Preisvorteil beim Kauf eines E-PKWs 
- zusätzlich 200 € für den Erwerb einer Wallbox 

 
Nähere Informationen: www.energiesparverband.at 


